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zur Kenntnisnahme

Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Umsetzung des
Glticksspielstaatsvertrags 2021

- Drs. 7/2284"

Sehr geehrte Frau Landtagspräsldentm, .

.anbei übersenden wir Ihnen die Stellungnahme des Deutschen. Sportwetten-
verbands zum oben benannten Gesetzentwurf mit der damit verbundenen Bitte,
diese an die zuständigen Ausschüsse und Mitglieder des Landtags weiterzuleiten,
Pur Ihre Mühen bedanken wir uns bereits im Voraus sehr herzlich.

Mit freundlichen Grüßen , '. .

Präsident Hauptgeschäftsführer

Anitßffe; , . . .

l) Stellungnahme des Deutschen Sportwettenverbandes zum Gesetzentwurf auf Drs, 7/2284
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Deutscher Sportwettenverband

II. Sium Gesetzentwurf: Gewährleistungspflicht des Wettveranstalters für
den Wettvermittler aufheben

Der DSWV regt dringend die folgenden Änderungen am oben benamiten
Gesetzentwurf an:

Streichung von § 6Abs. l Satz 4 Thüringer Gläcksspielgesetz (gemäß Gesetzentwurfl

g 6" WettverimttlungssteUen

(1} Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer in seinen Geschäftsräumen Sportwetten im Rahmen der
Vertriebsorgaiusation an einen nach dem Glücksspielstaatsvertrag für Sportwetten. erlaubten
Veranstalter (Erlaubaisnehmer) vermittelt. Die Vermittlung nach Satz l bedarf der Erlaubnis. Der Antrag
auf.Erteilung einer Erla-ubnis zum Betreiben-einer WettvermiUlungsstelle kann nur von einem
Erlaubnisnehmer für den jeweiligen Betreiber gestellt werden, öor ErIaubnifflaehffleF-^ägt-cüo Gowähr
dafür, dass-^^-TiusgewäNfee-^SeteE'eiiser die gcsefc-zlichon AHfeyderu&gcn. für den Betriob-cmes

WeUvormifctlungsfffecllo ei?füUty

Begründung:
Die gesetzliche Gewährlelstmigspflicht des Sportwettenerlaubnisinhabers dafür,
dass der Betreiber einer Wettvermittlungs stelle die gesetzlichen Anforderungen
für den Betrieb einer WeUvemüUlmigsstelle erfüllt, und daraus resultierende
Haftungen sind nicht gerechtfertigt: Es handelt sich je nach G-eschäftsmodell um
voneinander unabhängige Wirfcschaftsakteure, die auf eigene Verantwortung
handeln. Die, Überprüfung gesefczliclier Vorgaben sollte grundsätzlich
ausschließlich Gegenstand des behördlichenVollzugs sein.^

Der Deutsche Sportwettenverband würde es begrüßen, wenn seine Anmerkungen
und der Änderungsvorschlag Berücksichtigung finden würden, und steht für
Mckfragen und Erläuterungen gerne.zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

hms . L
Präsident Hauptgeschäftsführer
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